
Allgemeine Geschäftsbedingungen -Werkvertrag im kaufmännischen Bereich (B2B)- 

der DIKUR GmbH 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

 

(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 

oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers 

erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen 

des Auftraggebers Vertragsgegenstände vorbehaltlos annehmen. Entgegenstehende oder 

von unseren Auftragsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen 

wir nur an, wenn wir ausdrücklich der Geltung in Textform zustimmen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftraggeber zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Sämtliche 

Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB. Diese 

Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber im 

werkvertraglichen Bereich 

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 

BGB. 

 

§ 2 Vertragsgegenstand  

(1) Die Ausgestaltung im Einzelnen und die zum Leistungsumfang gehörenden Arbeiten des 

Auftragnehmers ergeben sich aus der Auflistung gemäß Anlage 1 – Leistungsbeschreibung – 

zu diesem Vertrag.  

(2) Dieser Vertrag ist ein Werkvertrag. Ergänzend zu den Regelungen dieses Vertrages finden 

die §§ 631 ff. BGB Anwendung.  

 

§ 3 Angebot 

(1) Ein Auftrag des Auftraggebers, der als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann 
der Auftragnehmer innerhalb von 2 Wochen annehmen. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf 
Grund der Bestellung des Auftraggebers zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind 
sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit 
gilt ergänzend die Regelung von § 9 Abs. 5. 
 

§ 4 Vergütung  

(1) Die vom Auftragnehmer angegebenen Preise verstehen sich ohne gesetzliche 

Mehrwertsteuer, wenn die Mehrwertsteuer nicht ausdrücklich ausgewiesen wurde. Sofern sich 

die gesetzliche Mehrwertsteuer nach Vertragsschluss erhöhen sollte, ist der Auftragnehmer 

berechtigt, diese im gleichen Umfang zu erhöhen.  



(2) Ist eine den Auftragnehmer bindende Preisabsprache zustande gekommen, kann dieser, 

wenn die Leistungen des Auftragnehmers erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss 

erbracht werden sollen, trotzdem die Preise berichtigen, wenn nachträglich die Lieferung oder 

Leistung durch neu hinzukommende öffentliche Abgaben, Nebengebühren, Frachten oder 

deren Erhöhung oder andere gesetzliche Maßnahmen oder eine Änderung der Kostenfaktoren 

wie Lohn- und Materialkosten, auf denen die Preise des Auftragnehmers beruhen, mittelbar 

oder unmittelbar betroffen und verteuert wird. 

(3) Bei Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 0% der Vergütung zur Zahlung fällig. Die 

Restsumme ist nach Fertigstellung der Arbeiten sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.  

(4) Der Auftragnehmer kann den Beginn der Tätigkeit vom Eingang der Anzahlung abhängig 

machen.  

 

§ 5 Ausführung, Dauer der Leistungserbringung, Gefahrübergang 

(1) Die Ausführung beginnt nicht vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und Erfüllung aller 

sonstigen Voraussetzungen, die der Auftraggeber zu erbringen hat.  

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Aufträge durch Teilausführungen abzuwickeln, soweit sie 

dem Auftraggeber zumutbar sind. Diese können gesondert abgerechnet werden.  

(3) Die Gefahr geht mit Inbetriebnahme des Werks durch den Auftragnehmer, spätestens 

jedoch mit der Abnahme des Werks auf den Auftraggeber über. Wird vom Auftraggeber keine 

Abnahme verlangt, so gilt die Leistung mit Inbetriebnahme der Anlage als abgenommen. 

Vorgenannte Regelungen gelten auch für Teilabnahmen. Wegen geringfügiger Mängel kann 

die Abnahme nicht verweigert oder verzögert werden.  

(4) Wenn die Abnahme der Leistung aus vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen 

(Gläubigerverzug) verzögert wird, geht die Gefahr des Untergangs für die Zeit der 

Verzögerung auf den Auftraggeber über. 

 

§ 6 Force Majeure (Höhere Gewalt) Klausel 

(1) Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstands, das eine Partei 

daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu 

erfüllen, wenn und soweit die von dem Hindernis betroffene Partei nachweist, dass: (a) dieses 

Hindernis außerhalb der ihr zumutbaren Kontrolle liegt; und (b) es zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses nicht in zumutbarer Weise vorhersehbar war; und (c) die Auswirkungen 

des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht in zumutbarer Weise hätten vermieden oder 

überwunden werden können.  

 

(2) Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den folgenden Ereignissen vermutet, die eine 

Partei betreffen, sie würden die Voraussetzungen unter Absatz 1 lit. (a) und lit. (b) nach Absatz 

1 dieser Klausel erfüllen: (i) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, 

Handlungen ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobilisierung; (ii) Bürgerkrieg, 

Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder sonstige Machtergreifung, Aufstand, 

Terrorakte, Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, 

Sanktionen; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen 

oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, 

Verstaatlichung; (v) Pest, Epidemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis; (vi) 



Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, 

Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie; (vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie 

Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.  

(3) Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel beruft, ist ab dem Zeitpunkt, zu dem das 

Hindernis ihr die Leistungserbringung unmöglich macht, von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer 

vertraglichen Verpflichtungen und von jeder Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen 

vertraglichen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung befreit; sofern dies unverzüglich 

mitgeteilt wird. Erfolgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung von dem 

Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung die andere Partei erreicht. Ist die Auswirkung des 

geltend gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so gelten die eben 

dargelegten Folgen nur so lange, wie das geltend gemachte Hindernis die Vertragserfüllung 

durch die betroffene Partei verhindert. Hat die Dauer des geltend gemachten Hindernisses zur 

Folge, dass den Vertragsparteien dasjenige, was sie kraft des Vertrages berechtigterweise 

erwarten durften, in erheblichem Maße entzogen wird, so hat jede Partei das Recht, den 

Vertrag durch Benachrichtigung der anderen Partei innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

zu kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der 

Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage 

überschreitet. 

 

§ 7 Produkthaftung, Freistellung , Haftpflichtversicherungsschutz, Haftung 

(1) Der Auftraggeber (und nicht der Auftragnehmer) ist Hersteller des Produkts.  

(2) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen frei, die aufgrund von 

Beschreibungen und Werbeaussagen des Auftragnehmers, des Herstellers im Sinne des § 4 

Abs. 1 oder 2 ProdHaftG oder eines Erfüllungsgehilfen oder Vertreters eines dieser Genannten 

geltend gemacht werden und welche ohne die Werbeaussage nicht oder nicht in dieser Höhe 

bestehen würden. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Beschreibung oder 

Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Vereinbarung erfolgen. 

(3) Soweit der Auftraggeber für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 

insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die 

Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet. 

(4) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (2) ist der Auftraggeber 

auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 

426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten 

Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen 

werden wir den Auftraggeber – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(5) Der Auftraggeber verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu 

unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese 

unberührt. 

(6) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt für 

Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seinerseits oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 



(7) Der Auftragnehmer haftet auch für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht 

werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren 

Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

(Kardinalpflichten). Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen Ausführung des 

von wesentlichen Mängeln freien Auftragsgegenstands, sowie Beratungs-, Schutz- und 

Obliegenheitspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 

Auftragsgegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 

des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden 

bezwecken. Der Auftragnehmer haftet jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei 

Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Bei leichter fahrlässigen 

Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet der Auftragnehmer im Übrigen 

nicht. Die in den Sätzen 1 - 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die 

Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen 

betroffen ist. 

 

§ 8 Errichtung und Instandhaltung von Anlagen  

(1) Für jede Art von Aufstellung, Erstellung, Montage und Instandhaltung gelten, soweit nicht 

anderes in Textform vereinbart worden ist, folgende Bestimmungen:  

(2) Der Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:  

(a) Hilfsmannschaft wie Handlanger und, wenn nötig, auch Maurer, Zimmerleute, Schlosser, 

Kranführer, sonstige Facharbeiter mit dem von diesen benötigten Werkzeug in der 

erforderlichen Zahl, alle Erd-, Bettungs-, Stemm-, Gerüst- Verputz,- Maler- und sonstige 

branchenfremde Nebenarbeiten, einschließlich der dazu benötigten Baustoffe, Betriebskraft 

und Wasser, einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, Heizung 

und allgemeine Beleuchtung, bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, 

Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und 

verschließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und 

Aufenthaltsräume, einschließlich entsprechender sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der 

Auftraggeber zum Schutz des Auftragnehmers und des Besitzes des Montagepersonals des 

Auftragnehmers auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen 

Besitzes ergreifen würde. Schutzkleider und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer 

Umstände der Montagestelle erforderlich und für den Auftragnehmer nicht branchenüblich 

sind.  

(b) 5 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten hat der Auftraggeber die nötigen Angaben über die 

Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen, sowie die 

erforderlichen statischen Angaben, unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Sollte aufgrund 

unvollständiger oder fehlerhafter Angaben des Auftraggebers ein Schaden entstehen, stellt 

der Auftraggeber den Auftragnehmer von jeglicher Haftung frei.  

(c) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Aufstellern und seinem Montagepersonal die 

geleisteten Arbeiten nach Wahl des Auftragnehmers täglich oder wöchentlich zu bescheinigen. 

Er bestätigt ferner auf vom Auftragnehmer gestellten Formularen die Beendigung der 

Aufstellung oder Montage.  

(d) Die Kosten der sachgemäßen, umweltschutzbedingten Entsorgung von eingebauten Teilen 

und Komponenten, die ausgebaut oder ersetzt werden müssen, trägt der Auftraggeber.  

(3) Falls der Auftragnehmer die Montage oder Instandhaltung gegen Einzelberechnung 

übernommen hat, gelten außer den Bestimmungen unter (2) noch die nachfolgenden 

Bedingungen als vereinbart:  



(a) Der Auftraggeber vergütet die dem Auftragnehmer bei der Auftragserteilung vereinbarten 

Verrechnungssätze für Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und 

Feiertagsarbeit, für Arbeiten unter erschwerten Umständen, sowie für Planung, Überwachung 

und Dokumentation. Dies gilt entsprechend für den Verbrauch von Material, einschließlich 

Verschnitt, sowie für den Aufbau und den Anschluss der Einrichtung  

(b) Vorbereitungs-, Reise- und Laufzeiten und Rückmeldungen gelten als Arbeitszeit, wobei 

für An- und Abfahrten, hierzu zählen insbesondere Lohn- und Fahrzeugkosten, der 

tatsächliche Aufwand berechnet wird.  

(c) Ferner werden folgende Kosten gesondert vergütet: Reisekosten, Kosten für den Transport 

des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks, für Fracht und Verpackung, für die 

Anlieferung der gesamten Materialien und Geräte, sowie bestellte technische Unterlagen; 

beim Auftragnehmer übliche Auslösungen und Zulagen für die Arbeitszeit sowie für Ruhe- und 

Feiertage.  

(4). Zur Diagnose und Behebung von zeitweise auftretenden (intermittierenden) Fehlern 

können wiederholte Überprüfungen und Werkleistungen erforderlich werden Der Auftraggeber 

hat insoweit die Kosten auch von mehrmaligen Einsätzen des Auftragnehmers zu tragen. 

 

§ 9 Rücktritt  

Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück (Abbestellung), ohne dass der Auftragnehmer ihm 

einen Grund dazu gegeben hat, oder erklärt der Auftraggeber den Rücktritt des Vertrages, aus 

Gründen, die von ihm zu vertreten sind, so verpflichtet er sich, die bereits angefallenen Kosten, 

sowie darüber hinaus den entgangenen Gewinn mit einem Pauschalbetrag von max. 15 % des 

vereinbarten Werklohns zu vergüten. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, 

dass Kosten und Gewinn nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden bzw. entgangen sind. 

Danach erfolgt Berechnung nur in nachgewiesener Höhe. 

 

§ 10 Eigentumsvorbehalt  

(1) Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den 

eingebrachten Gegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die eingebrachten Gegenstände bei Einfügung nicht 

wesentlicher Bestandteil des Gebäudes oder des Grundstücks werden.  

(2) Soweit die eingebrachten Gegenstände wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder des 

Grundstückes des Auftraggebers geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei 

Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener 

Leistungsverweigerungsrechte dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die 

ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten 

und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen.  

(3) Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.  

(4) Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Gegenstände als wesentliche Bestandteile 

mit einem Grundstück oder mit einem anderen Gegenstand verbunden oder verarbeitet, so 

tritt der Auftraggeber, falls durch die Verbindung oder Verarbeitung Forderungen oder 

Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen 

Gegenstand in Höhe der Forderung des Auftragnehmers schon jetzt an den Auftragnehmer 

ab; Der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung schon jetzt an.  



(5) Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderung des Auftragnehmers um mehr als 20 

%, so wird dieser, auf Verlangen des Auftraggebers, insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl 

freigeben. 

 

§ 11 Ansprüche und Rechte wegen Mängeln  

(1) Die Gewährleistungsrechte des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit dieser 

offensichtliche Mängel nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Abnahme des 

auftragsgegenständlichen Werkes in Textform rügt.  

(2) Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Lieferung bzw. die 

Leistung in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.  

(3) Mängelansprüche des Auftraggebers für Bauleistungen verjähren in 5 Jahren. Weitere 

Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Abnahme des 

auftragsgegenständlichen Werkes. Bei gebrauchten Sachen wird die Gewährleistungspflicht 

ausgeschlossen. Hierbei bleiben dem Auftraggeber jedoch Schadensersatzansprüche bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 

die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers beruhen, 

unbenommen. Es gelten hierfür die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

(4) Soweit das Werk, trotz größter Sorgfalt, nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, so kann 

der Auftragnehmer wählen, den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. 

Der Auftraggeber hat jedoch einen Anspruch auf neuerliche Lieferung/Leistung, wenn ihm die 

Mangelbeseitigung nicht zumutbar ist. Nach erfolglosem Ablauf einer vom Auftraggeber dem 

Auftragnehmer gesetzten, angemessenen Frist zur Nacherfüllung, innerhalb derer der 

Auftragnehmer eine der Art des Mangels, seiner Komplexität und den sonstigen Umständen 

angemessene Anzahl von Nachbesserungsversuchen zusteht, ist der Auftraggeber nach 

seiner Wahl, berechtigt, Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 

des Vertrages (Rücktritt) zu verlangen oder den Mangel selbst zu beseitigen und den Ersatz 

seiner dafür erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Das Recht des Auftraggebers, neben 

dem Rücktritt in der gesetzlichen Weise Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen zu fordern, bleibt unberührt. Die auf die Planungsphase entfallene Vergütung 

bleibt unberührt, es sei denn, der Mangel beruht auf einer bereits in dieser Phase von dem 

Auftragsnehmer begangenen Pflichtverletzung.  

(5) Zur Mängelbeseitigung hat der Auftraggeber die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit 

und Gelegenheit zu gewähren.  

(6) Die Mangelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, 

die infolge fehlender oder nachlässiger Behandlung, fehlender Wartung, übermäßiger 

Beanspruchung, Witterungseinflüssen, höherer Gewalt, ungeeigneter Betriebsmittel, 

mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes und solcher chemischen, 

physikalischen, elektromechanischen oder elektrischen Einflüsse (z.B. Überspannung) 

entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.  

(7) Gebühren, die vom Netzbetreiber, Polizei, Feuerwehr oder Dritten aufgrund der 

vereinbarten Lieferung und Leistung erhoben werden, gehen nicht zu Lasten des 

Auftragnehmers, wenn die Gebühren aufgrund einer nicht durch den Auftragnehmer zu 

vertretenen Weise entstanden sind.  

(8) Vom Auftraggeber beabsichtigte Nutzungsänderungen sind dem Auftragnehmer 

anzuzeigen und mit diesem abzustimmen. Unterlässt der Auftraggeber eine solche Anzeige 

oder Abstimmung, verliert er insoweit jeglichen Mangelhaftungsanspruch.  



(10) Wurden beim Vertragsgegenstand Reparaturversuche, Instandsetzungsarbeiten oder 

technische Änderungen durch den Auftraggeber oder Dritte vorgenommen, so trägt der 

Auftraggeber die Beweislast dafür, dass der Sachmangel in der Sphäre des Auftragnehmers 

zu suchen ist. Gleiches gilt, wenn der Vertragsgegenstand vom Auftraggeber unsachgemäß 

bedient, nicht oder nur unzureichend instandgehalten bzw. entgegen den vertraglichen 

Vereinbarungen eingesetzt wurde.  

(11) Für vom Auftraggeber beigestellte Produkte/Leistungen übernimmt der Auftragnehmer 

keine Mangelhaftung (z.B. vorhandene Verkabelung, Telekommunikations- und 

Stromanschlüsse, sowie firmeneigene oder öffentliche Kommunikationsnetzwerke). 

 

§ 12 Haftung  

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt für 

Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seinerseits oder einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.  

(3) Der Auftragnehmer haftet auch für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht 

werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren 

Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

(Kardinalpflichten). Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen Ausführung des 

von wesentlichen Mängeln freien Auftragsgegenstands, sowie Beratungs-, Schutz- und 

Obliegenheitspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 

Auftragsgegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 

des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden 

bezwecken. Der Auftragnehmer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit 

dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei leichter fahrlässigen Verletzungen nicht 

vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet der Auftragnehmer im Übrigen nicht. Die in den 

Sätzen 1 - 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die 

gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist 

 

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 

jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 

 


